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Fallbeispiele der Punkteberechnung im Fahreignungs-Bewertungssystem 

 

Beispiel 1: Grundfall 

Entscheidung1   1 P.                            

  T1 RE1         T   L          
                              

Entscheidung2      2 P.                                   

     T2 RE2         T   L       
                              

Entscheidung3         1 P.                              

        T3 RE3         T   L    

           B: 4 Punkte                 
 T  = Tag der jeweiligen Tat, chronologisch nummeriert 
 RE= Rechtskraft und umgehende Eintragung im FAER, chronologisch nummeriert 
 E  = Maßnahme „Ermahnung“ ergriffen 
 V  = Maßnahme „Verwarnung“ ergriffen 
 T  = Tilgungsreife 
 L  = Löschungsdatum 
 B  = gegenwärtiger Bearbeitungszeitpunkt durch die Landesbehörde 
  = die Punkte erhöhen den Punktestand 

                          Beachte:  Die Länge der Tilgungsfrist zwischen RE und T ist zur Verdichtung der Darstellung   
                          bei allen Entscheidungen gleich lang abgebildet, variiert aber real je nach Punktebewertung. 

 

Im Beispiel 1 hat der betroffene Fahrerlaubnisinhaber 3 Verkehrsverstöße begangen. Sie wer-

den nach und nach rechtskräftig festgestellt und beim KBA ins Fahreignungsregister eingetra-

gen. Die Fahrerlaubnisbehörde hat die Punktestände immer bezogen auf den Tattag der je-

weils letzten registrierten Tat zu berechnen1, denn Punkte entstehen bereits mit der Begehung 

der jeweiligen Tat2. Nach Rechtskraft und Eintragung der Entscheidung2 hatte sich ein Punk-

testand von insgesamt 3 Punkten für den Zeitpunkt T2 ergeben, so dass die Fahrerlaubnisbe-

hörde (noch) nichts zu veranlassen hatte. Zum Bearbeitungszeitpunkt B ist auch Entschei-

dung3 rechtskräftig und eingetragen und es ergeben sich bezogen auf den Tattag T3 4 Punkte. 

Damit ist die Schwelle zur Ermahnung erreicht und die Fahrerlaubnisbehörde hat im Ergebnis 

nun eine Ermahnung zu erteilen. 

                                                 
1 Rechtsgrundlage § 4 Abs. 5 Satz 5 StVG. 
2 Rechtsgrundlage § 4 Abs. 2 Satz 3 StVG. 
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Beispiel 2: Keine Punkte mehr nach Ablauf der Tilgungsfrist 

Entscheidung1   1 P.                            

  T1 RE1         T   L          
                              

Entscheidung2         2 P.                                

        T2 RE2         T   L    
                              

Entscheidung3                     1 P.                      

                T3     RE          T 

                        B: 3 Punkte          
 

Im Beispiel 2 wird an keinem der drei in Frage kommenden Tattage (T1, T2 und T3) die 

Punkteschwelle erreicht oder überschritten, bei der die Fahrerlaubnisbehörde eine Maßnahme 

zu ergreifen hat (4 Punkte). Zum Zeitpunkt T3 befindet sich die Entscheidung1 zwar noch in 

der sog. Überliegefrist, sie erhöht den Punktestand in dieser Frist aber bereits nicht mehr3. Im 

Bearbeitungszeitpunkt B ist somit nichts zu veranlassen. 

 

 

Beispiel 3: Wirkung der Überliegefrist 

Entscheidung1   1 P.                            

  T1 RE1         T   L          
                              

Entscheidung2         2 P.                                

        T2 RE2         T   L    
                              

Entscheidung3              1 P.                          

            T3   RE3          T 

                      B: 4 Punkte          
 

Im Beispiel 3 errechnet die Fahrerlaubnisbehörde im Bearbeitungszeitpunkt B den Punkte-

stand rückblickend für den Stichtag T3. Es ergeben sich 4 Punkte. Würde Entscheidung1 nach 

Ablauf der Tilgungsfrist sofort gelöscht, stünde der Eintrag zum Zeitpunkt B nicht mehr zur 

Verfügung. Die Behörde hätte also ohne Überliegefrist nicht mehr feststellen können, dass der 

Punktestand zum Zeitpunkt T3 auf 4 Punkte angewachsen war und nun eine Ermahnung zu 

erteilen ist. Dass der Punktestand bis zum Zeitpunkt der Bearbeitung mittlerweile wieder ge-

sunken ist, hindert die Ermahnung zum Zeitpunkt B nicht4. 

                                                 
3 Rechtsgrundlage § 4 Abs. 5 Satz 6 StVG. 
4 Rechtsgrundlage § 4 Abs. 5 Satz 7 StVG 
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Beispiel 4: Eintragung von Entscheidungen in nicht chronologischer Reihenfolge 

Entscheidung1   1 P.                             

  T1 RE1         T   L           

                               

Entscheidung2         2 P.                                  

        T3 RE2         T   L     

                               

Entscheidung3      2 P.                                       

     T2       RE3          T   L 

                 B: 5 Punkte                 

 

Im Beispiel 4 wird Entscheidung2 wegen früherer Rechtskraft vor Entscheidung3 im FAER 

eingetragen, obwohl die Tat T3 (Entscheidung 2) erst nach der Tat T2 (Entscheidung3) be-

gangen worden war. Nach Eintragung von Entscheidung2 hatte die Fahrerlaubnisbehörde den 

Punktestand zum Zeitpunkt T3 berechnet. Es ergaben sich 3 Punkte, so dass nichts zu veran-

lassen war. Nach Eintragung von Entscheidung3 ist nun der Punktestand für den letzten re-

gistrierten Tattag, also abermals für den Zeitpunkt T3 zu berechnen. Nun ergeben sich 5 

Punkte und die Fahrerlaubnisbehörde hat eine Ermahnung auszusprechen.  

 

 

Beispiel 5: Punktereduzierung bei Ergreifen einer Maßnahme 

Entscheidung1   2 P.                          

  T1 RE1         T   L          
                              

Entscheidung2    2 P.                               

   T2  RE2         T   L        
                              

Entscheidung3     2 P.                             

    T3 RE3         T   L        
       B: 5 Punkte                           

 

In Beispiel 5 wird zunächst die Entscheidung1 registriert. Wenig später werden die weiteren 

zwei Entscheidungen zeitgleich eingetragen. Rein rechnerisch würden sich somit aus Sicht 

der Bearbeitung im Zeitpunkt B 6 Punkte bezogen auf T3 ergeben. Bei einem Punktestand 

von 6 Punkten ist bereits eine Verwarnung vorgesehen. Da aber noch keine Ermahnung erteilt 

worden ist (was bisher auch gar nicht veranlasst war), ist nun zunächst eine Ermahnung aus-

zusprechen5. Damit Punktestand und Maßnahmenstufe übereinstimmen, reduziert sich der 

Punktestand ab dem Ausstellungsdatum der Ermahnung auf 5 Punkte6. 

                                                 
5 Rechtsgrundlage: § 4 Abs. 6 Satz 2 StVG. 
6 Rechtsgrundlage: § 4 Abs. 6 Satz 3 StVG. 
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Beispiel 6: Spätere Verwertung von vor einer Maßnahme begangener Taten 

Entscheidung1   2 P.                          

  T1 RE1         T   L          
                             

Entscheidung2      2 P.                            

     T2    RE2  E        T   L    
                             

Entscheidung3         2 P.                          

        T3  RE3          T   L  
                B: 6 Punkte                    

 

In Beispiel 6 hat die Fahrerlaubnisbehörde nach Eintragung von Entscheidung2 im FAER 

einen Punktestand von 4 Punkten berechnet und eine Ermahnung (E) erteilt. Danach wird eine 

neue Entscheidung3 eingetragen. Die Fahrerlaubnisbehörde berechnet nun den Punktestand 

für den Zeitpunkt T3 und es ergeben sich 6 Punkte. Damit ist die Schwelle zur Verwarnung 

erreicht. Die Verwarnung darf jedoch nur ergriffen werden, wenn die davor liegende Maß-

nahme bereits erteilt worden ist7. Dies ist zum Zeitpunkt der Bearbeitung B erfüllt, die Er-

mahnung war bereits ergriffen worden. Im Ergebnis hat die Fahrerlaubnisbehörde nun die 

Verwarnung auszusprechen. Unerheblich ist dabei, dass die Tat T3, die nun zu dem Punkte-

zuwachs und letztlich zur Verwarnung führt, bereits vor der Ermahnung begangen worden 

war. Die Ermahnung konnte den Fahrerlaubnisinhaber nicht mehr vor diesem weiteren Ver-

stoß warnen. Durch seine wiederholt gefährliche Fahrweise hat der Fahrerlaubnisinhaber aber 

solche Zweifel an seiner Fahreignung genährt, dass bereits die Verwarnung gerechtfertigt ist. 

                                                 
7 Rechtsgrundlage: § 4 Abs. 6 Satz 1 StVG. 
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Beispiel 7: Komplexer Fall 

Entscheidung1   2 P.                          

  T1 RE1         T   L          
                              

Entscheidung2    2 P.                               

   T2  RE2         T   L        
                              

Entscheidung3     2 P.                             

    T3 RE3  E(5 P.)      T   L        
                             
Entscheidung4      2 P.                      

     T4  RE4        T   L       
         B: 7 Punkte                         

 

Beispiel 7 knüpft an Beispiel 5 an und führt es weiter: Nach Eintragung der Entscheidungen 2 

und 3 hat die Fahrerlaubnisbehörde eine Ermahnung ergriffen. Der Punktestand wurde zum 

Ausstellungszeitpunkt der Ermahnung E auf 5 Punkte reduziert (zu den Einzelheiten siehe 

Beispiel 5). Nun geht eine weitere Entscheidung4 im Register ein. Diese Tat T4 wurde zwar 

bereits vor der Ermahnung begangen, war aber zum Zeitpunkt der Erteilung der Ermahnung 

noch nicht rechtskräftig festgestellt und konnte daher damals noch nicht berücksichtigt wer-

den. Nun hat die Fahrerlaubnisbehörde den reduzierten Punktestand um diese neuen Punkte 

zu erhöhen8. Die Behörde stellt also im Bearbeitungszeitpunkt B fest, dass der Punktestand 

seit dem Zeitpunkt E (Erteilung der Ermahnung) 7 Punkte beträgt und daher nun eine Ver-

warnung zu ergreifen ist. 

  

                                                 
8 Rechtsgrundlage: § 4 Abs. 6 Satz 4 StVG. 
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